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3. In den Verpflichtungen des Direktors des Betrie
bes zu den in der Anlage genannten Gebieten ist 
aufzunehmen, welche Voraussetzungen geschaffen 
werden, um die schöpferische Teilnahme der Werk
tätigen an der Ausarbeitung und Erfüllung des 
Betriebsplanes zu sichern, ihre Initiative im sozia
listischen Wettbewerb, vor allem zur Durchsetzung 
der sozialistischen Rationalisierung, zu fördern und 
ihre Vorschläge zu nutzen, die materielle Inter
essiertheit und ideelle Anerkennung durchzusetzen 
und in Verbindung mit der Realisierung der Pro
duktionsaufgaben die Arbeite- und Lebensbedin
gungen planmäßig zu verbessern.

Die Verpflichtungen der Betriebsgewerkschaftslei
tung zu den in der Anlage genannten Gebieten 
sind darauf zu richten, die demokratische Mitwir
kung der Werktätigen an der Leitung und Pla
nung des Betriebes zu organisieren, alle Werk
tätigen in den sozialistischen Wettbewerb zur all
seitigen Erfüllung des Betriebsplanes einzubezie
hen, die besten Erfahrungen zu verallgemeinern, 
die verantwortungsvolle Mitarbeit der betrieb
lichen Gewerkschaftsleitungen an der Lösung aller 
betrieblichen Aufgaben zu gewährleisten, eine ge
wissenhafte Kontrolle üb«- die Verwirklichung der 
geplanten Maßnahmen zur Verbesserung der Ar
beite- und Lebensbedingungen und die Einhaltung 
der sozialistischen Gesetzlichkeit, insbesondere des 
Arbeitsrechts, zu sichern.

4. Die Frauieraförderungspläne und Jugendförderungs
pläne sind Anlagen der Betriebskollektivverträge.
Die Frauenförderungspläne enthalten die Ver
pflichtungen des Direktors des Betriebes und der 
Betriebsgewerkschaftsleitung zur Förderung und 
Unterstützung der gesellschaftspolitischen und fach
lichen Aus- und Weiterbildung der Frauen, insbe
sondere der Produktionsarbeiterinnen zu Facharbei- 
terinnen. Sie beinhalten die Vorbereitung und den 
Einsatz von Frauen in mittlere und leitende Funk
tionen und die Verbesserung der Arbeite- und 
Lebensbedingungen der Frauen.

Die Jugendförderungspläne werden entsprechend 
der Sechsten Durchführungsbestimmung vom 
19. August 1970 zum Jugendgesetz der DDR — Die 
Planung der Aufgaben zur Verwirklichung der so
zialistischen Jugendpolitik — (GBL II S. 519) aus
gearbeitet.

'5. Die Betriebspläne und die Betriebskollektivver
träge bilden die Grundlage für die Ausarbeitung 
der Wettbewerbsbeschlüsse und den Ausgangs
punkt der Pläne zur Entwicklung des geistig-kul
turellen Lebens im Betrieb.

6 . Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung der Be
triebskollektivverträge — insbesondere der Ver
pflichtungen auf dem Gebiet der planmäßigen 
Entwicklung der Arbeits- und Lebensbedingun
gen — haben die Betriebe eng mit den örtlichen 
Staatsorganen und anderen Betrieben zusammen
zuarbeiten. Bei gemeinsamer Errichtung und zur 
effektiven Nutzung sozialer und kultureller Ein
richtungen sind Verträge zwischen den örtlichen 
Staatsorganen und den beteiligten Betrieben abzu
schließen.

7. Die Betriebskollektivverträge sind grundsätzlich 
auszuarbeiten

— für jeden volkseigenen und ihm gleichgestellten 
Betrieb;

— für jeden Betrieb des Kombinats;

— für jedes vom volkseigenen Betrieb territorial 
getrennte Werk, das eigene Fonds für die erwei
terte Reproduktion und für die persönliche ma
terielle Interessiertheit bildet und in dem eine 
eigene Betriebsgewerkschaftsorganisation be
steht.

Auf der Grundlage des auf geschlüsselten Betriebs
planes und des Betriebskollektivvertrages können 
für Betriebsabteilungen von Großbetrieben Abtei
lungskollektivverträge abgeschlossen werden.

8 . Uber die Verwirklichung der Verpflichtungen des 
Betriebskollektivvertrages haben die Leiter in den 
monatlichen Rechenschaftslegungen zu berichten. 
In den Vertrauensleutevoll- bzw. Belegschaftsver
sammlungen ist durch den Direktor des Betriebes 
und die Betriebsgewerkschaftsleitung regelmäßig 
über die Verwirklichung der Verpflichtungen 
des Betriebskollektivvertrages einschließlich des 
Frauenförderungsplanes Rechenschaft zu legen. 
Ergänzungen bzw. Veränderungen sind durch die 
Vertrauensleutevoll- bzw. Belegschaftsversamm
lungen zu bestätigen.
Auf Beratungen der Kulturobleute, der SV-Bevoll- 
mächtigten, der Arbeitsschutzbevollmächtigten und’ 
in Frauen- und Jugendversammlungen ist über 
die Verwirklichung der Verpflichtungen auf den 
betreffenden Gebieten durch die dafür verantwort
lichen Leiter und die Betriebsgewerkschaftsleitung 
zu berichten.

II.

Aufgaben der Direktoren der Betriebe 
und der Betriebsgewerkschaftsleitungen

1. Die Direktoren der Betriebe haben gemeinsam mit 
den Betriebsgewerkschaftsleitungen die erforder
lichen Maßnahmen zur Ausarbeitung und zum 
Abschluß der Betriebskollektivverträge festzulegen. 
Dabei ist zu gewährleisten, daß

— den Werktätigen die mit der Ausarbeitung der 
Betriebskollektivverträge verbundenen Aufga
ben und Probleme erläutert und ihre Erfahrun
gen und Vorschläge für die inhaltliche Gestal
tung der Betriebskollektivverträge genutzt wer
den;

— alle leitenden Funktionäre der Betriebe, die 
ehrenamtlichen Funktionäre, Ständigen Produk
tionsberatungen und Kommissionen der Ge
werkschaft in die Ausarbeitung der Betriebs
kollektivverträge einbezogen und gründlich an
geleitet und geschult werden;

— spezielle Arbeitsgruppen eingesetzt werden, die 
auf der Grundlage eigener Untersuchungen und 
in Auswertung der Vorschläge und Hinweise 
der Werktätigen Empfehlungen für die Fest
legungen in den Betriebskollektivverträgen un
terbreiten.


